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Badiſcher Tandesverein vom Roten Kreuz .

Einrichtungen zur Krankenbeförderung auf Eiſenbahnen .

Beitrag

zu den Eiſenbahn⸗Transport⸗Einrichtungen der freiwilligen Krankenpflege

im Dienſte der Kriegs⸗Invaliden⸗Fürſorge .

Durch den Erlaß des Königl . Kriegsminiſteriums ( Med . ⸗Abteilung )
v. 9. V. 15 , wurde angeordnet , dienſtuntaugliche Verwundete und Kranke

möglichſt frühzeitig nach Lazaretten ihres Heimatsgebietes überzuführen .
Es war dabei erwähnt , von der Durchführung dieſer Anordnung hänge

zum nicht geringen Teil der Erfolg der ſozialen Kriegsbeſchädigten⸗Für⸗
ſorge ab , auf deren Bedeutung ein vorhergehender kriegsm . Erlaß vom

4. III . 15 eindringlich hingewieſen hatte . ( Beide Erlaſſe in Mittlan . 1915 , Nr . 5. )

Es ſoll ohne Rückſicht auf ſcheinbare Hinderniſſe oder auf Un⸗

bequemlichkeiten , die daraus erwachſen können , darin von allen Dienſt⸗

ſtellen mit allen Mitteln vorgegangen werden .

Eine dabei auftretende Schwierigkeit iſt die Ausführung der Trans⸗

porte . Während im großen und ganzen durch die zahlreiche Einſtellung

der Lazarett⸗ und Hilfslazarettzüge der Transport vom Etappen⸗ nach

dem Heimatsgebiete außerordentlich gut und ſicher vor ſich geht , ſind

dieſe Einzeltransporte im Heimatsgebiete ſelber nicht ſo einfach durch —

zuführen , namentlich wenn es ſich um die Beförderung von liegenden

Kranken handelt .
Das Kriegsminiſterium hat daher in einem zweiten Erlaß vom 26 .

VII . 15 Gelegenheit genommen , eine größere Sorgfalt bei den Ver⸗

legungen von Verwundeten und Kranken bei den oben er⸗

wähnten Transporten eintreten zu laſſen . Namentlich auch iſt darauf

hingewieſen , den Kranken ſtets die nötige Begleitung mitzugeben .

Es wurde dabei namentlich bemängelt das Fehlen von Begleit⸗

mannſchaften bei Kranken , die ſich nur mit Mühe fortbewegen können .

Für Schwerkranke , die liegend auf einer Bahre befördert wurden und

denen häufig nur ein Begleiter beigegeben , war beim Wechſel des Zuges

uſw . ſchwer eine Hilfe zu bekommen , um die Bahre ausladen zu können .

Allein reiſende Kranke waren oft noch ſo ſchwach , daß ſie ſchon nach

verhältnismäßig kurzer Fahrt ihre Reiſe unterbrechen mußten .

Das Kriegsminiſterium hat in dieſem Erlaß noch weiterhin im

Intereſſe der Kriegsinvalidenfürſorge alle Dienſtſtellen des Sanitäts⸗

dienſtes im Heimatsgebiet zur größten Sorgfalt aufgefordert .

Die Landesvereine vom Roten Kreuz ſchließen auch in der Kriegs⸗

invalidenfürſorge den militäriſcherſeits verfügten Maßnahmen die ihrigen

an und ſind namentlich bereit , dieſe Transporte beſtens durchzuführen .

Es iſt wünſchenswert , daß überall die Transportabteilungen mit

den Reſervelazaretten in Verbindung treten und ſich dieſen zur Aus⸗

führung der Transporte anbieten ; die beſtmöglichſte Vorbereitung dazu

iſt ſelbſtverſtändlich .
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Der Badiſche Landesverein vom Roten Kreuz hat vor Jahren ſich
mit der Frage des Einzeltransportes liegender Kranker beſchäftigt , hat
darüber in den Mitteilungen Nr . 9 von 1909 eine Arbeit mit Ab⸗

bildungen veröffentlicht , die wir jetzt hier wiederholen .
Die Militärverwaltung wird ſicherlich bereit ſein , bei angebotener

Hilfe durch Überlaſſung der Fahrſcheine die Koſten möglichſt zu beſchränken .
Etwaige Mehrauslagen muß natürlich die Kriegsinvalidenfürſorge ſelbſt
tragen , namentlich für die Verpflegung der Begleitmannſchaften , wo dafür
die Militärverwaltung nicht aufkommen kann . Linien⸗ Kommandantur

und Bahnhof⸗Kommandantur werden jede Unterſtützung zukommen

laſſen .

Badiſche Wagenabteiltrage zur Krankenbeförderung auf Eiſenbahnen .
Es war verlangt , den Transport eines Erkrankten im Wagenabteil zu ermöglichen ,

und zwar in liegender Stellung , ohne daß es nötig wurde , den Kranken ſelbſt irgendwie

bei dem Verladen zu beläſtigen . Die Breite der Wagentüren beſchränkt naturgemäß auch

die Breite der Trage , zumal bei vielen Wagen noch dieſe Breite durch Holzſchutzleiſten

gegen den Zugwind verkleinert wird . Deshalb iſt höchſtens eine Breite von 52 em mög⸗

lich, die aber noch den Nachteil hat , daß die Hände der Träger dann nicht noch neben

der Trage durch die Türöffnung gehen . Deshalb empfiehlt es ſich , Beſchränkung der

Breite auf 50 em. Der Kranke liegt auf einer ſolch ſchmalen Trage aber ſchlecht . Um

dieſen Übelſtand zu beſeitigen , ſind an der Trage ſeitlich umklappbare , etwa 6 om breite

Holzklappen in der Länge vom verſtellbaren Kopfteil bis zu den Beinlaſchen angebracht ,

die alſo ſowohl auf dem Transport zum Wagenabteil , wie auch in dieſem ſelbſt eine

Verbreiterung der Bahre um 12 em geſtatten , ſo daß dann der Körper beiderſeits

genügend Platz läßt , um bequem Decken unterſchieben oder auch einmal die Arme und

Hände auflegen zu können . Der Klappenmechanismus ! iſt erſtaunlich einfach und ver⸗

meidet jedes Scharnier . Das Hineinheben geſchieht alſo mit hochgeſtellten Seitenklappen .

Am Kopfende hebt ein Mann , am Fußende zu beiden Seiten je ein Mann die Trage bis

in Höhe des Abteilbodens . Der vierte Mann hat vorher das Abteil beſtiegen und faßt

die jetzt über dem Abteilboden hineinragenden Heben des Fußendes an . Jetzt laſſen die

ſeitlichen Träger los und beſteigen entweder von den Seitenabteils oder von der andern

Seite durch die Tür das Abteil . Die Trage wird in Bodenhöhe weiter hineingeſchoben ,

bis ſie von dieſen beiden Seitenträgern etwa unter dem ſchrägen Kopfteil erfaßt werden

kann . Der vierte Mann ſteigt nun auch in das Abteil und bringt die beiden Aufhänge⸗

haken an den Handgepäcknetzen an . Zwei Gurten werden oben und unten unter der

Trage durchgezogen und in dieſe Haken eingehängt , ſo daß jetzt der Kranke auf der hängen⸗

den Trage liegt . Dieſe Aufhängevorrichtung iſt zweierlei Art . Handelt es ſich um Hand⸗

gepäckbretter , ſo werden praktiſch geformte geſchmiedete Eiſenklammer einfach über die

Kante geſchoben . Durch das Gewicht der Trage klammern ſie ſich unverrückbar an das

Eſchenholzbrett feſt ; ſind Gepäcknetze vorhanden , ſo genügen geſchmiedete 8⸗Haken , die

über die Eiſenrohre der Netze gehakt werden . Es wurde nun probiert , ob die Schwan⸗

kungen der je nur an zwei Punkten hängenden Trage nicht zu erheblich ſind . Es zeigte

ſich, daß es notwendig iſt , beim Anfahren , Anhalten und beim Durchfahren von mehreren

Weichen die Trage etwas feſtzuhalten , was ohne weiteres von einem oder zwei der in

demſelben Abteil mitfahrenden Krankenträgern gemacht werden kann . So laſſen ſich

Syſtem Köhler⸗Heidelberg , patentamtlich geſchützt.

38
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leicht ſeitliche Schwankungen vermeiden . Die Schwankungen von oben nach unten ſind

dagegen erheblicher und dürften bei Bauchkranken unang enehm empfunden werden . Aber

auch das ließe ſich leicht vermeiden , wenn man unter der Tragenmitte durch eine Gurt

von dem einen Gepäcknetz zu dem gegenüberliegenden durchzieht . Es kann das auch ein

einfacher dünner Strick ſein , der an beliebigen Vorſprüngen , deren ſich geeignete in großer

Anzahl in jedem Abteil finden , feſtbindet . Man liegt dann wirklich recht bequem . Ich

bin ſelbſt längere Zeit auf dieſer Trage liegend gefahren . Auch das Aus⸗ und Einladen

iſt recht einfach und durchaus ſicher und ganz ohne jede Beläſtigung für den Trans⸗

portierten . In dem Abteil ſchwebt die Trage alſo über der einen Bank , die andere

bleibt ganz frei für die Träger . Was die Trage ſelbſt betrifft , ſo iſt ſie möglichſt leicht

konſtruiert , hat Roßhaarmatratze und Keilkiſſen , Fußbrett , die erwähnten Seitenklappen ,

Bruſt⸗ und Fußlaſchen zum Schnallen . Die Holme ſind einſchiebbar , der Kopfteil ver⸗

ſtellbar . Sie kann auf ein Wagengeſtell aufgeſetzt werden und hat noch vier ſeitlich

etwas herausziehbare Füße , um ſie auch auf die breiteren , beim Militär vorgeſchriebenen

Fahrgeſtelle aufſetzen zu können : An loſen Teilen ſind nur in einer Taſche unter dem

Kopfteil notwendig drei Gurten , zwei Hakenklammern und zwei S⸗Haken . Außerdem

kann noch ein leicht aufſtellbares und klein zuſammenzulegendes Verdeck mitgeliefert

werden . Gefertigt wird die Trage von der bekannten Sanitätsgerätefabrik Köhler & Cie. ,

Hoflieferant in Heidelberg ( Bahnhofſtr . 33) , Fernſprecher 687 .

Dr . Pertz , Stabsarzt a. D. , Kol . ⸗Arzt d. freiw . S. ⸗K. Karlsruhe .

(3z. Zt . im Felde ) .

Anmerkung : Es wird der Gebrauch eines dritten Gurts zur Unterſtützung der

Mitte der Trage empfohlen . Die gefederten Schwellen erlauben das Auflegen der Trage

auf den Sitzbänken , ſofern der Kranke den ſchwebenden Transport nicht ertragen kann .

Der Preis der vollkommen mit Straßentransportwagen und Zubehör ausgerüſteten Trage

bei Köhler⸗Heidelberg ſtellt ſich auf 310 M. In Einzelheiten : Trage 98 M. , Verdeck

32 M. , Wagen 135 M. , Korb 25 M. , Schwellen 20 M.

Behelf : Die Kolonne kann ſich mangels an Mittel ein Behelf nach den oben gegebenen

Maßen und Einzelheiten herſtellen ; man kann z. B. , wie dies in Lahr auf dem Führer⸗

und Krztetag 1908 , wo wir die Aufgabe der Vorführung einer Bettrage geſtellt hatten

( Mitteilungen 1908 , Nr . 3 u. 4) , ſchon geſchehen war , die Feitenteile mit Scharnieren

zum Umklappen einrichten . Bei einem Transport nach außerhalb tut man am beſten
das Rädergeſtell ( der Unterwagen ) im Eiſenbahn⸗Gepäckwagen ( als Gepäckſtück zu be⸗

zahlen ) mitführen , um am Beſtimmungsort unabhängig an weiterer örtlichen Beſtellung

zu ſein . Der Landesverein ließ mittels einer ſolchen Trage eines der Meſſina⸗Opfer in

Palermo abholen und nach Heidelberg verbringen . Die Trage war nur 1,70 m lang

und konnte in der II . Klaſſe des D⸗Zuges durch das Fenſter eingeſchoben werden . Die

Kranke fand den Transport ſehr ſchonend . Verſch . Kolonnen Badens haben ebenfalls eine

ſolche Bettrage mit Wagen im Gebrauch .

Es empfiehlt ſich , auch einen beſonderen Reiſekorb oder Reiſeſack in Abteil mitzu⸗

nehmen .



Badiſcher Tandesverein vum Roken Rreuz .
Einrichtungen zur Krankenbeförderung auf Eiſenbahnen .

Wagenabkeiltrage im Gebrauch
mit zwei Begleitern im RAbkeil .

Wagenabteiltrage auf dem Straßentransport

mik Anhängekorb * und 2 Schwellen zum Ruflegen im Eilenbahnkeil .

( für die zur Bequemlichkeit und Notdurft des Kranken nötigen Gegenſtände . )
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Bekanntmachung

der entſprechenden Beſtimmungen für Krankenbeförderung , um vielfachen Anfragen

zu begegnen .

Deutſcher Eiſenbahn⸗ Perſonen - und Gepücktarif.
Teil E.

Gültig ſeit 1. Mai 1907 .

B. Perſonen⸗ , Kranken⸗ und Gepäckwagen .

1. Wenn die Einſtellung bahneigener oder Privaten gehöriger Salon⸗ , Schlaf⸗

oder ſonſtiger Perſonenwagen , ſowie beſonders eingerichteter Krankenwagen

geſtattet wird , ſo ſind für die Benutzung ohne Rückſicht auf die Achſenzahl Fahrkarten

I. Klaſſe für ſoviel Perſonen , wie den Wagen benutzen , mindeſtens für 12 Perſonen für

jeden eingeſtellten Wagen , zu löſen ( ſiehe jedoch Ziffer 5ö. ). Bei Einſtellung von bahn⸗

eigenen Schlafwagen wird daneben eine Gebühr für die Benutzung der Schlafplätze nicht

erhoben .

2. Werden auf Verlangen zur Beförderung des Gepäcks beſondere Wagen

eingeſtellt , ſo iſt für dieſe eine Gebühr von 0. 40 M. für die Achſe und das Tarifkilometer

zu entrichten .

3. In jedem der nach Ziffer 1 geſtellten Wagen wird ein Begleiter ( Wagen⸗

meiſter ) auf Grund eines von der vorgeſetzten Dienſtſtelle ( Stationsvorſtand oder eine

dieſem übergeordnete Dienſtſtelle ) der den Wagen einſtellenden Verwaltung auszufertigenden

Ausweis auf den Benutzungs⸗ und Leerfahrten des Wagens frei befördert . Der Ausweis

berechtigt auch zur freien Fahrt mit einem anderen Zuge als mit dem , in welchem der

Wagen frei zurückläuft .

4. (1. ) Werden auf Antrag des Beſtellers beſonders bezeichnete Wagen

geſtellt , ſo ſind für ihre Beförderung auf Strecken , die dieſe Wagen unbeſetzt durchfahren,

ſowohl auf dem Hinwege als auch auf dem Rückwege 7 Pfennig für die Achſe und das

Tarifkilometer zu entrichten . Bei Berechnung dieſer Leerlaufgebühr wird — auch wenn

die Wagen auf einem andern Wege als auf dem Hinwege nach der Heimatſtation zurück⸗

geführt werden — die Streckenlänge , die die Wagen beſetzt durchfahren haben , auf die

Geſamtlänge der von den Wagen leer durchlaufenden Strecken angerechnet ; nur für die

hiernach verbleibende Mehrentfernung werden Gebühren erhoben .

(2. ) Die Leerlaufgebühr wird ohne Rückſicht darauf erhoben , ob der Wagen der

Eiſenbahn gehört oder nicht , ſie wird in dem letzeren Falle auch dann , und zwar für die

Hin⸗ und Rückfahrt , berechnet , wenn der Wagen auf beſonderes Verlangen vor oder nach

der Verwendung zur Inſtandſetzung nach einer Werkſtätte geſandt wird .

5. (1. ) Wird für die Beförderung von Kranken ein Gepäck⸗ oder Güter⸗

wagen ein Wagen IV . Klaſſe oder ein Wagen III . Klaſſe mit herausgenommenen Sitzen

eingeſtellt , ſo ſind für die Kranken , ohne Rückſicht auf ihre Zahl , ſechs Fahrkarten II .

Klaſſe der betreffenden Zuggattung zu löſen .

( 2. ) Bei Benutzung eines beſonderen Kra nkenabteils in Wagen III . Klaſſe ,

deren übrige Abteile dem allgemeinen Verkehr dienen , ſind für die Kranken ohne Rück⸗

ſicht auf ihre Zahl , vier Fahrkarten III . Klaſſe der betreffenden Zuggattung , mindeſtens

aber für Eilzüge zu löſen .
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( 3. ) Zwei Begleiter werden in dem Krankenwagen oder beſonderen Abteil frei befördert ;

weitere in demſelben Wagen oder Abteil mitreiſende Begleiter haben je eine Fahrkarte

III . Klaſſe der betreffenden Zuggattung mindeſtens aber für Eilzüge zu löſen .

( 4. ) Die zur Bequemlichkeit und Notdurft der Kranken während der Reiſe nötigen

Gegenſtände können in dem Wagen oder in dem Krankenabteil gebührenfrei mitgeführt

werden . Für das ſonſtige Reiſegepäck iſt die tarifmäßige Gepäckfracht zu entrichten .

6. Wenn für die Beförderung eines Kranken mit Transportbett ein Wagen⸗

abteil III . Klaſſe überlaſſen wird , ſo ſind zwei Fahrkarten III . Klaſſe der betreffenden 3

Zuggattung , mindeſtens aber für Eilzüge , und für jeden in dem Abteil mitfahrenden

Krankenbegleiter eine Fahrkarte III . Klaſſe der betreffenden Zuggattung , mindeſtens

aber für Eilzüge zu löſen .

Anmerkung : Punkt 6 wird bei Benützung unſerer Bettrage in Betracht kommen .

7. Werden Wagen der in Ziffern 1, 2 und 5 genannten Art über Verbindungs⸗

bahnen befördert , die der Zug , in den ſie eingeſtellt ſind , nicht befährt , ſo werden außerdem

Überführungsgebühren nach der Anlage 1 erhoben .

8. Bei Berechnung der Mindeſtgebühr in den Fällen zu 1, 5 und 6 werden zwei

Fahrkarten zum halben Preiſe als eine Fahrkarte gerechnet .

9. Die Gebühren zu 2, 4 und 7 ſind auf der Abgangsſtation vorauszubezahlen ;

der Beſteller erhält einen Abfertigungsſchein , den er bei der Beendigung der Fahrt

abzugeben hat .

Central⸗Komitee der Deutſchen Vereine

vom Boten Breuz . Berlin W. 66 , 6. Auguſt 1915 .

J . Nr. K. 9590 . Herrenhaus .

Es ſind Fälle zur Sprache gebracht worden , wonach Verwundeten⸗

und Krankentransporte begleitende freiw . Krankenpfleger bei der Ab⸗

ſtellung weder mit der nötigen Verpflegung verſehen noch Vorkehrungen
getroffen werden konnten , um deren Quartier bei Übernachtungen ſicher

zu ſtellen , teilweiſe wurde dann ſogar von der betreffenden Roten Kreuz⸗

Organiſation bei der Durchgangsſtation beides verweigert .

Wir erachten es daher für angebracht , darauf hinzuweiſen , daß der⸗

gleichen Leiſtungen , wenn ſie aus irgend welchem Grunde bei der Ab⸗

ſtellung unterblieben waren , als auf Gegenſeitigkeit beruhend von den

Roten Kreuz⸗Organiſationen der Durchgangsorte erfüllt werden , wenn

ſolche Pfleger uſw . als hierzu berechtigt ſich durch dienſtlichen Auftrag
ausweiſen .

An die Vorſtände Der Vorſitzende :
der Deutſchen Landesvereine vom Roten Kreuz . gez . v. Pfuel .

Buſak des Badiſchen Landesvereins .

Vorſtehender Hinweis des Deutſchen Central - Komitees auf gegenſeitige Unterſtützung

wird die Durchführung der Verlegungs⸗Transporte ſehr erleichtern .

Der Vorſitzende .
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Kriegsblinden - Fürſorge in Baden .

Die Beſtimmung des Kriegsminiſteriums über die Verlegung der

dienſtuntauglich werdenden Verwundeten oder Kranken in die heimiſchen

Lazarette gereicht der Fürſorge für die Kriegsblinden zum größten Vorteil .

Die Erfahrungen , daß Kriegsinvalide möglichſt in der Nähe der

Heimat untergebracht ſein wollen , gilt aus begreiflichen Gründen nament⸗

lich von den Kriegsblinden , denen die Familie alles iſt .

Selbſtverſtändlich iſt gerade für die Kriegsblinden die weitere Aus⸗

bildung und Verſorgung in der engeren Heimat ganz beſonders ange⸗

zeigt . Darin ſtimmen alle Sachkundigen überein ; denn dieſe Ausbildung

dauert längere Zeit und es wäre für die Angehörigen , wie für die

Blinden ſelbſt eine ungerechtfertigte Härte , wollte man beide unnötig

weit von einander entfernt halten . Dazu kommt , daß nach geſchehener

Ausbildung eine Anlehnung auch der ſelbſtändig werdenden Blinden an

eine benachbarte Anſtalt in geſchäftlicher , wie ſonſtiger Hinſicht ge —

boten iſt und große Vorteile bietet , und dieſe Beziehungen werden zweck —

mäßigerweiſe möglichſt früh angebahnt .
Die Badiſche Kriegsinvaliden⸗Fürſorge iſt in der glücklichen Lage ,

in Mannheim wie in Freiburg 2 wohleingerichtete Blindenheime zu be⸗

ſitzen . Das in Freiburg iſt in unmittelbarem Zuſammenhang mit der

ärztlichen Augenheilanſtalt der Univerſität ; in Mannheim hat die betr .

Heilanſtalt der Univerſität Heidelberg ihre Mitwirkung zugeſagt .

Die Blinden erhalten in dieſen Anſtalten einen vollkommenen Unter⸗

richt im Leſen der Blindenſchrift ; es iſt zugleich Gelegenheit zur Anlei⸗

tung in Handfertigkeiten , u. a. auch zur muſikaliſchen Ausbildung , ebenſo

auch in Maſchinenſchreiben und Blindenkurzſchrift und ferner endlich zum

Erlernen einer entſprechenden Erwerbstätigkeit gegeben . Dem Blinden

wieder Lebensmut zu geben , ihn wieder ſelbſtändig und erwerbsfähig zu

machen , iſt das hohe Ziel der ganzen Anleitung und Unterweiſung in

dieſen Blindenheimen .

In Freiburg können ſogar Familien während der Lehrzeit des Ein⸗

gewiefenen untergebracht werden , ebenſo iſt dort für Offiziere oder Stu⸗

denten die Möglichkeit der Unterkunft .
Es empfiehlt ſich , allerorts dafür zu wirken , daß alle Wohltäter , die ge⸗

rade dieſem ſchwierigen Teil der Fürſorge ihr herzliches Wohlwollen und

ihre beſondere Unterſtützung leihen wollen , die Mittel im Lande laſſen .

Ein beſonderer Ausſchuß hat die Fürſorge für dieſe uns beſonders

nahe gehenden Kriegsopfer , wozu auch die ärztlichen Vertreter der Augen⸗

heilkunde von den Hochſchulen Heidelberg und Freiburg gehören .

Spenden nimmt entgegen : Die Kaſſenverwaltung des Bad . Landes⸗

vereins vom Roten Kreuz Karlsruhe ( Baden ) , Gartenſtr . 49 , Poſtſcheck⸗
amt Karlsruhe ( Baden ) , Nr . 5856 , Fernſprecher 5681 .

Badiſcher Landesverein vom Boten Breuz . 18 III

Karlsruhe ( Baden ) Der Vorſitzende .

Herausgegeben vom Geſamtvorſtande des Badiſchen Landesvereins vom Roten Kreus .

Verantwortlich für die Schriftleitung : Generalmajor z. D. Limberger .

Druck der G. Braunſchen Hofbuchdruckerei in Karlsruhe .
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